Steuerliche Vergünstigen für das Ehrenamt
Rund 140.000 Ehrenamtliche sind in der Evangelisch-Lutherischen Kirche aktiv – ein großer Schatz, der die Kirche bunt und lebendig macht. 
Auch der Staat erkennt Ihr ehrenamtliches Engagement für andere Menschen an und hat in 2007 mit dem "Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements" weitere Steuervergünstigungen im Einkommensteuergesetz (EStG) geschaffen, um das Ehrenamt zu fördern. 
Welche Steuervergünstigungen gibt es? 
a) Aufwandsentschädigung aus öffentlichen Kassen für die Ausübung eines öffentlichen Dienstes, § 3 Nr. 12 EStG

Voraussetzung für diese Vergünstigung sind, dass
· dass als Tätigkeit eine hoheitliche Aufgabe ausgeübt wird z.B. als Vertrauensmann bei den Sozialversicherungsträgern
· die Aufwandsentschädigung aus einer öffentlichen Kasse gezahlt wird
· die gewährte Aufwandsentschädigung dem tatsächlich entstandenen Sachaufwand (z.B. Fahrtkosten) entspricht und nicht als Entschädigung für Zeitverlust gewährt wurde. 

· die gewährte Aufwandsentschädigung angemessen ist, hiervon ist auszugehen, wenn sie monatlich höchstens 175 € beträgt
Diese Steuerermäßigung trifft für Ehrenamtliche in Kirchengemeinden regelmäßig zu, weil sie keine hoheitlichen Aufgaben erfüllen. 
b) Die Übungsleiterpauschale, § 3 Nr. 26 EStG 
Wer als Übungsleiter von der so genannten Übungsleiterpauschale profitieren will, muss sich nicht zwangsläufig als Trainer in einem Sportverein engagieren. Die Vergünstigung kann auch bei folgenden Tätigkeiten in Anspruch genommen werden:

· Ausbildungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder vergleichbare Tätigkeiten 
· künstlerische Tätigkeiten, z.B. Aushilfe als Organist 
· Pflege behinderter, kranker oder alter Menschen, z.B. Tätigkeit bei Bahnhofsmission
Die Übungsleiterpauschale ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:

· Die Tätigkeit muss im Dienst oder Auftrag einer öffentlichen oder öffentlich-rechtlichen Institution, eines gemeinnützigen Vereins, einer Kirche oder vergleichbaren Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke ausgeübt werden.

· Die Tätigkeit darf nicht im Hauptberuf ausgeübt werden, wobei eine Tätigkeit als nebenberuflich gilt, wenn sie zeitlich nicht mehr als ein Drittel eines vergleichbaren Vollzeitberufs in Anspruch nimmt.

· Pro Person und Jahr können 2.100 Euro steuer- und sozialabgabenfrei hinzuverdient werden. Lediglich der diesen Freibetrag übersteigende Teil nebenberuflicher Einnahmen muss versteuert werden. 

Hinweis: Die Tätigkeit von Prädikanten und Lektoren fällt nach der Feststellung des Bundesfinanzministeriums nicht unter § 3 Nr. 26 EStG, allerdings kann die Ehrenamtspauschale nach § 3 Nr. 26 a EStG in Anspruch genommen werden. .
c) Die Ehrenamtspauschale, § 3 Nr. 26 a EStG 

Durch die Ehrenamtspauschale werden Aufwandsentschädigungen bis zu 500 € pro Jahr steuerfrei gestellt. 

Die Ehrenamtspauschale kann für jede Art von Tätigkeit für gemeinnützige Vereine, kirchliche oder öffentliche Einrichtungen in Anspruch genommen werden, zum Beispiel für eine Tätigkeit als:

· Betreuer in der Jugendarbeit, soweit keine pädagogische Aufgabe erfüllt wird
· Kirchenpfleger
· Reinigungsdienst

· Fahrdienst für die Kirchengemeinde oder den Verein
Die Ehrenamtspauschale ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:

· Die Tätigkeit muss der Förderung von gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen.

· Die Tätigkeit muss nebenberuflich ausgeübt werden, also zeitlich nicht mehr als ein Drittel eines vergleichbaren Vollzeitberufs in Anspruch nehmen.

· Zahlungen einer oder mehrerer Einrichtungen für nebenberufliche Tätigkeiten sind bis zur Höhe von insgesamt 500 Euro pro Jahr und Person steuer- und sozialabgabenfrei, darüber hinausgehende Beträge sind zu versteuern.
	Wichtig: 
Freibeträge für Ehrenamtliche sind nicht kombinierbar!

Die Ehrenamtspauschale darf nicht in Anspruch nehmen, wer bereits für dieselbe Tätigkeit eine Übungsleiterpauschale geltend macht – und umgekehrt.




d) Spende durch Verzicht auf die Erstattung von Auslagen
Viele Ehrenamtliche bringen nicht nur ihre Zeit und ihre Gedanken ein, sondern verzichten oft auch auf die ihnen zustehende Erstattung von tatsächlich entstandenen Auslagen wie Bastelmaterial oder Fahrtkosten. 

Soweit bereits vorab klar und eindeutig vereinbart war, dass der Ehrenamtliche für seine (tatsächlich entstandenen) Auslagen Anspruch auf Erstattung hat, liegt bei dem Verzicht auf diese Erstattung eine (Geld-)Spende vor. Letztendlich bestimmt der Ehrenamtliche über seinen Erstattungsanspruch und entscheidet, dass das Geld bei der Kirchengemeinde bleiben soll. 

Über diese Geldspende durch den Verzicht kann eine Zuwendungsbestätigung ausgestellt werden, die der Ehrenamtlich im Rahmen seiner Steuerklärung steuermindernd gelten machen kann. 
Übrigens: Wer auf die ihm zustehende Ehrenamtspauschale nach § 3 Nr. 26 a EStG verzichtet (z.B. Kirchenpfleger verzichtet auf die vom Kirchenvorstand für ihn beschlossene Aufwandsentschädigung), leistet auch eine Geldspende, für die eine Zuwendungsbestätigung ausgestellt werden kann. 
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